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DLlsseldorf, den 15.05.1987 

Der Vorsitzende des gemeinsamen Wahlausschusses der 

Universität OUsseldorf 

Wahlbekanntmachung für 

zu den F akul tätsräten 

Wahlordnung 

die Wahlen zum Konvent~ zum Senat und 

gemäß § 9 der nachstehend bezeichneten 

In der Zeit vom 30.06. bis 03.07.1987 werden auf der Grundlage 

der Wahlordnung (WO) für die Wahlen zu den zentralen Organen 

der Universität DUsseldorf, für die Wahlen zu den Organen und 

Gremien der Fakultäten sowie für die Wahlen der ständigen 

Kommissionen gern. § 22 WissHG und die Wu.hlen der Kommissionen 

für die Universitätsbibliothek und das Rechenzentrum, veröffent­

licht in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität DUssel­

dorf vom 29.04.1985 (Nr. 3/1985) die Wahlen zum Konvent, zum 

Senat und zu den Fakultätsräten gern. §§ 23, 21 und 28 des 

Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (WissHG) durchgeführt. 

Der _!(on~ent umfaßt 90 Mitg"I ieder, und zwar 36 Professoren, 18 

wissenschaftliche Mitarbeiter, 18 Studenten und 18 nichtwissen­

schaftliche Mitarbeiter. 

Der -~_n_51t besteht aus 23 Mitgliedern, und zwar dem Rektor als 

Vorsitzenden, 12 Professoren, 4 wissenschaftlichen Mitarbeitern, 

4 Studenten und 2 nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern. 

E i n F a k u ·1 t ä t ~I~!. v1 i r d f Li r j e d e F a k u 1 t ä t g e v.i ä. h ·1 t , 

Dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät und dem der Mathe­

matisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät gehören jeweils der 

Dekan als Vorsitzender, 24 Professoren, 9 wissenschaftliche 

Mitarbeiter, 9 Studenten, 3 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter 

und der Prodekan, Letztgenannter mit beratender Stimme, an. 

Dem Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät gehören an: Der 

Dekan als Vorsitzender, 32 Professoren, 12 wissenschaftliche 
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Mitarbeiter, 12 Studenten, 4 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter 

sowie -mit beratender Stimme- der Prodekan und der Ärztliche 

Direktor, soweit der Letztgenannte nicht gewähltes Mitglied 

des Fakultätsrates ist. 

Die Mitglieder der zu wählenden Gremien werden in freier, 

gleicher und geheimer Wahl nach Gruppen getrennt gewählt. Die 

Wahlhandlung ist hochschulöffentlich. 

Die Zugehörigkeit zu den Gruppen bestimmt sich nach § 13 I S. 

1 WissHG i .V.m. den §§ 11 1 und II, 126 II und 133 IV WissHG. 

Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt 'I Jahr, die 

der übrigen Mitglieder 2 Jahre (§§ 23 II S. 3, 21 V S. 2, 28 

III S. 2 WissHG). 

Für die Durchführung der Wahlen hat der Senat einen gemeinsamen 

Wahlausschuß gewählt. Dem Wahlausschuß gehören als Mitglieder 

an: 

Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wi s s. Mitarbeiter: 
Gruppe der nü:htw·iss. Mitarbeiter: 
Gruppe clc::r udenten: 

Prof. Dr. Jakob Kranz 

Dr. Bernhard Mayer 

Reg.-Ang. Elisabeth Amore 

Thomas l<"i nner 

Als stellvertretende Mitglieder wurden gewählt: 

Gruppe der 

Gruppe der 

Gruppe der 

Gruppe der 

Professoren: 

wiss. Mitarbeiter: 

ni cht11Ji ss. Mitarbeiter: 

Studenten: 

Prof. Dr. Stephan Peter 

Akad, Oberrat Dr. Fr '1 tz Becker 

Reg.-Insp. z.A. Ulrike Tebarts 

Thomas Schauten 

Wahlberechtigt und wählbar bei den Wahlen zum Konvent und Senat 

sind alle Mitglieder der Universität. 

Bei den Wahlen zu den Fakultätsräten dagegen sind nur das in 

der jeweiligen Fakultät überwiegend tätige Hochschulpersonal 

sowie die Studenten, die für einen von der Fakultät angebotenen 

Studiengang eingeschrieben sind, wahlberechtigt und wählbar. 
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Jedes wahlberechtigte Mitglied der Hochschule kann sein aktives 

und passives Wahlrecht nur in einer Fakultät und -bei der Ein­

teilung in Wahlkreise- nur in einem Wahlkreis ausüben. Einwahl­

berechtigtes Mitglied, das mehreren Fakultäten bzw. Wahlkreisen 

angehört, muß bis zum 29.05.1987 gegenüber dem Wahlausschuß 

(Anschrift siehe unten) schriftlich erklären, für welche Fakul­

tät bzw. für welchen Wahlkreis es sein Wahlrecht ausüben will. 

Anderenfalls ordnet der Wahlausschuß nach Ablauf der Frist das 

betreffende Mitglied einer der Fakultäten bzw. einem der Wahl­

kreise zu, denen es angehört. FUr die Fakultätszugehörigkeit 

der Studenten ist ihre Erklärung bei der Einschreibung maßgeb-

1 ich . 

Für die wahlberechtigten Mitglieder, die mehreren Gruppen ange­

hören, gilt die Regelung des vorstehenden Absatzes entsprechend. 

Nach l\bla.uf der zuvor genannten Frist (29.05.-1987) werden Stu­

denten. die gleichzeitig wissenschaftliche Mitarbeiter sind, 

der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter zugeordnr::t. Stu­

denten, die gleichzeitig nichtwissenschaftliche Mitarbeiter 

sind, werden der Gruppe der nichtwissenschaftlichen M·itarbeiter 

zugeordnet. 

FUr die Wahlen zum Konvent und Senat werden die wissenschaft-

liehen Mitarbeiter der Universitätsbibliothek der Philo-

sophischen Fakultät und die des Rechenzentrums der Mathe­

matisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät zugeordnet. 

Wahlberechtigte dUrfen nur wählen, wenn sie in dem für die ent­

sprechende Wahl erstellten Wählerverzeichnis geführt werden. 

Alle Wahlberechtigten, die ihre Mitgliedschaft spätestens am 

16.05.1987 erworben haben, werden in die Wählerverzeichnisse 

aufgenommen. Die Wählerverzeichnisse werden nach Fakultäten 

und dort jeweils nach Gruppen getrennt von der Verwaltung er­

stel 1 t. Wahlberechtigte, die ihre Mitgliedschaft später erworben 

haben oder in den Wählerverzeichnissen nicht aufgeführt sind, 

ohne hiergegen fristgerecht (bis zum 01.06.1987) Einspruch er­

hoben zu haben, obliegt der Nachweis ihrer Wahlberechtigung. 
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Die Wählerverzeichnisse sowie die Wahlordnung liegen zur Ein­

sicht aus 

im Verwaltungsgebäude 16.11, Ebene 01, Raum 44, 

vom 25.05. bis 27.05.1987 sowie am 29.05.1987 und 01.06.1987 

in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr. 

Einwendungen gegen die Wählerverzeichnisse mLlssen bis zum Ablauf 

des 01 .06.1987 gegenUber dem Wahl ausschuß (Anschrift siehe 

unten) geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist sind 
Einwendungen, auch im Wege der Wahlanfechtung, ausgeschlossen. 

Dii:~ Wahl erfolgt als Urnenwahl; Briefwahl ist auf Antrag zu~ 

lässig. Eine Wahlbenachrichtigung wird nicht versandt. 

Anträgen auf Briefwahl ist nur stattzugeben, wenn sie spätestens 

bis zum 25.06.'1987 beim \.Jahlausschuß (Anschrift siehe unten) 

eingegangen sind. Der Wahlbrief muß bei Briefwahl spätestens 

bis zum 03.07 .. 1987, 15.00 Uhr bei der Universitätsverwaltung 

(Gebäude ·16.11} eingehen. Bei Rücksendung der Wahlunterlagen 

kann insbesondere auch von der Hauspost sowie von dem am Eingang 

zum Gebäude 16.11 befindlichen Nachtbriefkasten Gebrauch gemacht 
werden. 

Die Urnenwa11·1 findet statt vom 30.06. bis 03.07.1987 für die 

einzelnen Gruppen in den nachstehend aufgeführten Wahl lokalen 

zu den angegebenen Zeiten: 

Gru e der Pro essoren der wiss. Mitarbeiter der Studenten 

Philosophische Fakultät - Gebäude 23.01, Ebene 00 

(Cafeteria) 

Mathematisch Naturwissen­

schaftliche Fakultät 

30.06. bis 03.07.1987 

von 9.00 bis 15.00 Uhr 

Gebäude 25.31, Ebene U1 

(Caft•terla) 
30.06. bis 03.07.1987 

von 9.00 bis 15.00 Uhr 
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Medizinische Fakultät - Gebäude 22.01, Ebene 00 

(Roy-Lichtenstein-Saal) 

30.06. und 01.07.1987 

von 9.00 bis 15.00 Uhr 

Gebäude 12.46, Foyer vor den 

Hörsälen der Chirurgischen Klinik 

02.07. und 03.07.1987 

von 9.00 bis 15.00 Uhr 

Mitglieder einer Fakultät können nur in dem fUr ihre Fakultät 

eingerichteten Wahlraum ihre Stimme abgeben. 

Oie wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universitätsbibliothek 

werden der Philosophischen Fakultät, die des Rechenzentrums 

der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät zugeordnet. 

FUr die Fakultätszugehörigkeit der Studenten ist die Erklärung 

bei der Einschreibung maßgeblich. 

Gruppe der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter 

- Gebäude 24.41, 

- Gebäude 12. 46, 

Universitätsbibliothek (Vortragsraum) 

30.06. und 01.07.1987 

von 9.00 bis 15.00 Uhr 

Foyer vor den Hörsälen der Chirurgischen 

Klinik 

02.07. und 03.07.1987 

von 9.00 bis 15.00 Uhr 

Bei der Stimmabgabe l1at der Wähler seinen gUltigen Personalaus­

weis oder einen anderen gLlltigen amtlichen Ausweis mit Lichtbild 

vorzulegen. Die Studenten sollen darUberhinaus ihren Studenten­

ausweis vorlegen. Die Stimmabgabe wird im Wählerverzeichnis 

vermerkt. Wird bei der späteren Auszählung der Briefwahlstimmen 

anhand des Vermerks im w·ah.lerverzeichnis festgestellt, daß das 

betr ffi:~nde Mitglied von der Urnernvahl Gebrauch qe111acht hat, 

so ist die Briefwahlstimme ungLlltig. 



Die den Gruppen ur V(:~rfUgung stt;ht~nd(~n Sitze werden bei den 

Wahlen um Konv n und zum Senat nach dem Prinzip der personali-

sierten V rh;iJl: !il a. 

upp d r r fe soren erfolgen die Wahlen zu den Fakul-

~i n Llbr gen Gruppen werden 

die Wahlen u den Fakultä räten als per o ali erte V rhältnis-

111ah l dur ·fHJfC>f h 

,Jp d r ~ i ,., hti '-t hat e ne L mm J n d r Gruppe dl"r L 

Prof s h be d n l1J h en u d n ku r d n j ed(1 r ~Ja h l ~ 

b(;r1:~ch !: f? ov j e p t mmen 
' 

\Al i t~ s t n n 1":m ~·Ja h i kre zu 

ver9ebet1 " n V! be i p t immenhäuf ung zu ! ·.~ s i g i t .) 1;: u . 

FUr die l~ahlen um Konvent und Senat wird fiir jede Mitglieder­

gruppe jeweils ein Wahlkreis gebildeL Bei den Wahlen zu den 

F a k u l t ä t s r tt t e n b i l d e t ., m i t A u s n a h m e d e r W a 11 l e n i n d e r G r u p p e 

der Professoren- jede Fakultät jeweils einen Wahlkreis. FUr 

die Fakultätsratswahlen in der Gruppe der Professoren itJerden 

die Fakultäten in Wahlkreise untergl iederL Die Aufteilung der 

F a k u 1 t ä t e n i n I~ a h 1 k r e i s e u n d d i e S i t z v E~ r t e i 1 u n g i s t a l s A n 1 a g e 

abgedruckt. (siehe Seite 11 - 14 ). 

Jedes 1;{ählbar12 bz11L wahlbE:recht-igte Mitglied einer Mitgl·ieder­

gruppe kann sich selbst oder andere Mitglieder seiner Gruppe 

zur Wahl vorschlagen. 

Im Falle der personalisierten Verh~ltniswahl (Wahlen zum Konvent 

und 

i n 

um Sen t In f:1lh;n Gruppen; l<Jahlen 

d r wis en chaftlic:ht~n M rhei Studenten 

u d n1ch ha tl c en Mitarbe r) s in i.l r d l e E i n ~ 

reichun 1 t1 n q n u b c h n : 

1 D 1 11. L 1 t u 1' !<. d cl L 0! mu f) 

c 'j III l II () r? i d (~ r 

\1J d h 1 dE''r 

11 \f h il t 

··~ ß 
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2. Die Listenwahlvorschläge mUssen folgende Angaben enthalten: 

a) einen fLlr die Liste Verantwortlichen, 
b) Bezeichnung der Gruppe, 

c) ein kennzeichnendes Stichwort -keine Gremienbezeichnung 
möglich·~, 

d) Name, Vorname Privatanschrift und -bei Wahlen zum 
Konvent und zum Senat- Fakultätszugehörigkeit der Be­
\11erber; 

e) zusätzlich bei den Studenten die Matrikelnummer, 
f) bei den Mit liedern der übrigen Gruppen die Amts- oder 

Dienstbc-: ei hnunq, 

3. Jeder Kandidat dar nu einer Li te gefLlhrt 
werden. 

Bei der Pr'~rstinlichkelt'.;wahl (Hahlen zu den Faku1tatsräten in 

der Gruppe der Professuren) g lten für die lilahlvorschläge fol­

gende Regelunqen: 

1. Die Zahl der in einem Wahlkreis aufgestellten Kandidaten 

muß mind stens ebenso qroß seln i,.vie die Zahl der zu verge­

benden Sitze. 

2. Die Wahlvorschläge mUssen folgende Angaben enthalten: 

a) Name, Vorname, Privatanschrift der Bewerber; 

b) Amts- oder Dienstbezeichnung. 

c) Angabe des vom Kandidaten vertretenen Faches. 

Die Listenwahlvor chläge sowie im Falle der Persönlichkeitswahl 

die Einzelkandidaturen sind bis zum 01 .06.1987 beim Wahl ausschuß 

(Anschrift siehe unten) einzureichen. Mit dem Wahlvorschlag 

ist eine chrlftliche Erklärung jedes Kandidaten vorzulegt:in, 

eine eventuel i ~fahl anzur.ehmerL Ni ht fri tgen'cht eingerei hte 

Wahlvorschläge können nicht be Liek icht1gt werden. Gev1ählt 

werden lern nur, vH:r in e nen t•Jahlvorschl,HJ aufgenommen lst. 

Es wird empfoh e Vor ru ke für unq von ldahlvor-



schlligen. die d e Formvor ehr ft n er Wahlordnung erfUllen, 

zu benut en. D ese Vordruck können bei der Geschäftsstelle 

des 11ahl ausschusses ( fJr1"'c'1r~·"1·J.. ,; ,::;, , i ! L und Telefonnumm r siehe unten) 

angefordert werden. 

Der Wahlausschuß prLlft die fristgemäß eingereichten Wahlvor­

schläge, Entsprechen diese den /:\nforderunqen nicht, so weist 

er sie untf;r Angabe von GrUnden zurUck. Die b!:'.anstandeten illah·l~­

vorschL:'ige werden ab dE;m 02.06.'198·U·q9iuWc-?'m zur E·insichtnahme 

der Wjhlerverzeichnisse bestimmten Raum (Verwaltungsgebäude 

16.·11, Ebene 01, Raum 44) zum Zwecke unverzUg1 icher Korrektur 

ausgelegt. Nach dem 05.06 •. 1987 ist die Korrektur der ~lahlvor­

schläge ausgeschlossen. 

Der t~ahlausschuß 9ibt spätestens am 20.06.1987 die als gültig 

zugelassenen Wahlvorschläge hochschulöffentlich durch Aushang 

an der Anschlagtafel im Gebäude 16.11 und an den Anschlagtafeln 

der Dr~kanate bekannL Die Reihenfolge der Listenwahlvorschl iige 

in der VeröffQntl ichung ermittelt der Wahl ausschuß durch Los. 

Im Falle dt~r PE:~rsönlichkc:itswahl erfolgt die Veröffentlichung 

in alphabetischer Reihenfolge. 

Nach Ab hluß der Wahlen rmittelt der Wahlau chuß die Wahler-

gebnlssE·~, c; tel lt sie fest und macht hochschulöffentlich 

durc:h Au hanq <Hl der /\nsch'lagtafe1 im fiebt\ude 'l6.1'l uncl an ch"n 

/\nschJa,~1taf ln 

Bt:•kannl'.m chu q 

f iJhr n qii t i • 

der· 

der 

j t? d e r 1A h .; o r c h ! a q 

rnachu g de 

Dr. k 

q 

unten) chriftl eh oder 

n a te b f' k an n t D ! e l·J a h 1 e n c; l n d m i t d r 

n " ,:.;i s u 11 e ad t n 'o \r~ahlprUfun9sver-

lt! hlb2recht:i9l.:e und 

cht t1:; b n n 'li! qe na.ch Bekdnnt, 

1rn !1Sahl u h f\ ( /\ r1 s c h f t -::. l (~ h e 

inspruch erheben. 

üb r die Eins rUcrH~ t:ntschr:0ldet der Sen t auf dc~r Grundlage 

eines Berichts des Wahlaus chusses. 

Der Einspruch is begrLlndet. wenn die Vors hriften Llber die 

Errnittlun9 dt>.r Mandat12 dif2 ~lählbarkeit bzw. die ~J hJb,;recht·l~ 

gun 1~J oc!c'.r wesent.liclH~ ßestirnrnun9en UbE~r das Wahlverfahren ver„ 

letzt worden sind und durch den Verstoß das Wahlergebnis beein-
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flußt werden konnte. 

Bei Bedarf kann die Wahlordnung beim Wahlausschuß angefordert 
werden. 

Die Anschrift der Geschäftsstelle des Wahlausschusses lautet: 

Universitätsverwaltung, Abteilung 1 .1 (Gebäude 16.11) 

Universitätsstr. 1 

4000 Düsseldorf 

Die Geschäftsstelle erteilt Auskunft unter den Telefonnummern 
311-2434 und 311-5140. 

.. 11 -

Der Vorsitzende des 
gemeinsamen Wahlausschusses 
der Universität Düsseldorf 

- Czype:rek -
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A. Philosophische Fakultät 

Wahlkreis 1: 2 Sitze 

Philosophisches Institut 

Wahlkreis 2: 4 Sitze 

Erziehungswissenschaftliches Institut, 

Institut für Entwicklungs- und Sozialpsychologie 

Wahlkreis 3: 

sozialwissenschaftliches Institut, 

Institut filr Sportwissenschaft 

3 Sitze 

Wahlkreis 4: 5 Sitze 

Historisches Seminar 

Wahlkreis 5: 1 Sitz 

Seminar fUr Klassische Philologie 

Wa.hlkreis 6: 3 Sitze 

Ge rma n ist i.sche s Sr2,nünar 

Wahlkreis 7: 3 Sitze 

Anglistisches Institut 

Wahlkreis 8: 3 Sitze 

Romanisches Seminar, 

Seminar für Allgemeine Sprachwissenschaft 

~· 1 2 -



- 12 -

B. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 

Wahlkreis 1: 

Mathematisches Institut 

Wahlkreis 2: 
Institut für Experimentalphysik, 

Institut für Laser- und Plasmaphysik, 

Institut für Physik der Kondensierten Materie, 

Institut für Theoretische Physik, 

Institut für Angewandte Physik 

Wahlkreis 3: 

4 Sitze 

4 Sitze 

4 Sitze 

Institut für Anorganische Chemie und Strukturchemie, 

Institut für Organische Chemie und Makromolekulare Chemie, 

Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie, 

Institut für Theoretische Chemie, 

Institut für Biochemie 

WAh1kreis 4: 2 Sitze 

Institut für Pharmazeutische Chemie, 

Institut für Pharmazeutische Biologie, 

Institut für Pharmazeutische Technologie 

Wahlkreis 5: 6 Sitze 

Botanisches Institut und Botanischer Garten, 

Institut für 

Institut für 

Institut für 

Institut für 

Institut für 
Institut für 

Institut für 

Wahlkreis 6: 

Biochemie der Pflanzen, 

ökologische Pflanzenphysiologie und Geobotanik, 

Entwicklungs- und Molekularbiologie der Pflanzen, 

Zoologie, 

Genetik, 

Physikalische Biologie mit Abteilung Biokybernetik, 

Mikrobiologie 

2 Sitze 

Institut für Allgemeine Psychologie, 

Institut für Physiologische Psychologie 

Wahlkreis 7: 2 Sitze 

Geog aphisches Institut 
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C. Medizinische Fakultät 

Wahlkreis 1: S Sitze 

Abteilungen des Zentrums für Anatomie und Hirnforschung 

(Anatomisches Institut) 

Zentrum für Physiologie und Klinische Physiologie 

(Physiologisches Institut) 

Zentrum für Physiologische Chemie und Klinische Biochemie 

(Institut für Physiologische Chemie) 

Zentrum für Medizinische Psychologie und Soziologie sowie 

Medizinische Statistik und Biomathematik 

Wahlkreis 2: 1' Sitze 

Zentrum für Pathologie und Biophysik (Pathologisches Institut) 

Professur für Klinische Biochemie (Diabetologie) 

Zentrum für Pharmakologie und Toxikologie 

Institut für Medizinische Mikrobiologie und Virologie 

Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik 

Zentrum für ökologische Medizin 

Institut für Geschichte der Medizin 

Institut für Experimentelle Chirurgie 

Institut für Blutgerinnungswesen und Transfusionsmedizin 

Wahlkreis 3: 6 Sitze 

Zentrum für operative Medizin 1 (Chirurgische Klinik und 

Poliklinik) mit Ausnahme der Abteilung für Experimentelle 

Chirurgie 

Zentrum für Anästhesiologie (Institut für Anästhesiologie) 

- 14 -
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Zentrum für operative Medizin III ( ... Klinik) 

Wahlkreis 4: 

Zentrum für operative Medizin II ( ... Klinik) 

Zentrum für Kinderheilkunde (Kinderklinik) 

Wahlkreis 5: 

5 Sitze 

'J- Sitze 

Zentrum für Innere Medizin und Neurologie (Medizinische Klinik 

und Poliklinik) 

Psychiatrische Klinik der Universität Düsseldorf 

- Rheinische Landesklinik -

Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik der 

Universität Düsseldorf - Rheinische Landesklinik -

Zentrum für Radiolögie 

Professur für Innere Medizin (Diabetologie) 

Wahlkreis 6: 2 Sitze 

Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Westdeutsche 
Kieferklinik) 

- 1 5 -



Der Vorsitzende des 

gemeinsamen Wahlausschusses 

der Universität Düsseldorf 
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DLlsseldorf, den 15.05.1987 

Wahlbekanntmachung fLlr die Wahlen zu den Vorständen der wissenschaftlichen 

Einrichtungen gemäß § 9 der nachstehend bezeichneten Wahlordnung 

In der Zeit vom ~.Q„06. !~_!s 03.07 .1987 werden auf der Grundlage der Wahlord­

nung (~JO) für die ltJahlen zu den zentralen Orgar1en der Universität DUssel­

dorf, fiir di(~ l1fahlen zu ch~n Organen und Gremien der Fakultäten sowie die 

i-Jahh!n tfor ständigcc::n Kornmissionf:n gern. § 22 W·issHG und die \~ahlen der Kom­

missionen fUr die Universitätsbib1iothek und das Rechenzentrum, Vf:'röffent­

licht in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universitdt DUsseldorf vom 

2 9 -O 4 • 1 9 8 5 ( N r -- 3 / 1 9 8 5 ) _s!j e _t!~~Q_ __ z u _ d e n Vor 1!~.!.1-9-.~IJ._j e r ___ li_iS,__'.>_f'.~~.rJl. a f t ]_ i c J1 e n 

Einrichtu der Philos ischen Fakultät der Mathematisch-Naturwissen-

schaftlichen Fakultät und zu den Vorständen der /-\bteilu aben 

in der l<rankenversor un der Medizinischen Einrichtern n der Universität 

_Düsseldorf gern.§§ 29 V i.V.rn. 44 III des Gesetzes über die wissenschaft­

lichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (WissHG) durchgefLlhrt. 

Dem Vorstand einer wissenschaftlichen Einrichtung bzw. Abteilung gehören 

an 

A) als Mitglieder kraft Amtes: 

die dort tätigen Professoren; 

B) als Wahlmitglieder: 

1. Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter der wissenschaftlichen 

Einrichtung; die Anzahl dieser Vertreter beträgt ein Drittel (abge­

rundet) der Zahl der Professoren im Vorstand, jedoch mindestens Eins; 

2, Vertreter der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter der wissenschaft­

l"ichen Einrichtung; die Zahl dieser Vertreter beträgt Eins weniqer 

als ein Drittel (aufgerundet) der Zahl der Professoren im Vorstand, 

hiichstens ein FUnftel Zahl aller nichtwissenschaftl 1chen Mitar-

wi senschaftlichen Einrichtung, j h mindestens Eins; 

' 1 6 .~-
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3. Vertreter der Studenten; die Anzahl dieser Vertreter beträgt Eins 

weniger als ein Drittel (gerundet) der Zahl der Professoren im Vor­

stand, jedoch mindestens Eins. 

Die lfahlmitglieder der Vorstände werden in freier, gleicher und geheimer 

Wahl nach Gruppen getrennt gewählt. Die Wahlhandlung ist öffentlich. 

D i e Z u geh ö r i g k e it z u den G r u p p e n b e s t i mm t s i c h n a c h § 13 I S . 1 W i s s HG 

i.V.m. den§§ 11 I und II, 126 II und 133 IV WissHG. 

Die Amtszeit der studentischen Vorstandsmitglieder beträgt 1 Jahr, die 

der übrigen Wahlmitglieder 2 Jahre. 

Für die Durchführung der Wahlen hat der Senat einen gemeinsamen Wahlausschuß 

gewählt. Dem Wahlausschuß gehören als Mitglieder an: 

Gruppe der 

Gruppe der 

Gruppe der 

Gruppe der 

Professoren 

wiss. Mitarbeiter 

nichtwiss. Mitarbeiter 

Studenten: 

Prof. Dr. Jakob Kranz 

Dr. Bernhard Mayer 

Reg.-Ang. Elisabeth Amore 

Thomas Kinner 

Als stellvertretende Mitglieder wurden gewählt: 

Gruppe der Professoren: 

Gruppe der wiss. Mitarbeiter 

GruppP dc'r nic:ht1t1iss. Mitarbeiter 

Gruppe der Studenten: 

Prof. Dr. Stephan Peter 
Akad.-Oberrat Dr. Fritz ßecker 

Reg.-lnsp. z.A. Ulr ke Tebarts 

Thomas Schouten 

Wahlberechtigt u wählbar in der Gruppe der wissenschaftlichen und der 

der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter sind die der jeweil·igen vvissen­

schaft l i chen Einrichtung zugeordneten wissenschaftlichen Mitarbeiter bzw. 

die an der jeweiligen wissenschaftlichen Einrichtung tätigen n-ichtvvissen-~ 

schaftlichen Mitarbeiter. 

In der Gruppe der Studenten sind wählbar alle Studenten, die an der je­

weiligen wissenschaftlichen Einrichtung bzw. Abteilung schwerpunktmäßig 

tätig sind. Der Nachweis der schwerpunktmäßigen Tätigkeit an einer wissen­

schaftlichen Einrichtung bzw. Abteilung wird durch die Vorlage einer von 

dem zuständigen Dekan ausgestellten Bescheinigung geführt. Ein Student 

ist insbesondere dann an einer wissenschaftlichen Einrichtung bzw. 

- 17 -
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Abteilung schwerpunktmäßig tätig, wenn sich aus seiner Tätigkeit im Haupt­

studium, als studentische Hilfskraft oder als Diplomand bzw. Doktorand 

eine enge fachliche Beziehung zu der wissenschaftlichen Einrichtung ergibt. 

~Jahlberechtigt sind die studentischen Vertreter im betreffonden Fakultä\:s·­

r;1t. Findet während der Wahl ein Wechsel im rakultätsrat statt, so stf!ht 

dem nachriJckenden studentischen Vertreter nur dann ein Wahlrecht zu, wenn 

der aussc:h1:: i d(~nde s tudent i sehe Vertreter von seinem ~lah 1 recht noch keinen 

Gebrauch gemacht hat. 

Jedes Mi l ied in den Gruppen der wissenschaftlichen und nichtwissenschaft­

lichen Mitarlic?iter dr::r Hochschule kann Sf~in aktives und passives ~fahlrecht 

nur in jewr!ls einer Mitgliedergruppe und 'in jeweil':; einer V>lissenschaft~ 

liehen Einrichtung bzw. Abteilung ausüben. Ein wahlberechtigtes M-itglied, 

das mehreren Mitgliedergruppen angehört oder mehr als t~iner wissenschaft­

-!ichen Einrichtung bzw. Abteilung zugeordnet ist bzw. an mehr als einer 

wissenschaftlichen Einrichtung bzw. Abteilung tätig ist, muß bis zum 

29.05.1987 gegenüber dem Wahlausschuß (Anschrift siehe unten) schriftlich 

erklären, für welche Gruppe oder in welcher wissenschaftlichen Einrichtung 

bzw. Abteilung es sein Wahlrecht ausüben will. Anderenfalls erfolgt eine 

Zuordnung durch den Wahlausschuß. 

In der Gruppe der Studenten gilt hinsichtlich der Zuordnung zu einer wissen­

schaftlichen Einrichtung bzw. Abteilung die hiervon abweichende Regelung, 

daß jeder Student, der an mehr als einer wissenschaftlkhen Einrichtung 

bzw. Abteilun9 schwerpunktmäßig tätig ist, bei der Kandidatur entscheiden 

muß, fUr welche wissenschaftliche Einrichtung bz~v. Abtc~ilung er wählbar 

sein will. Die Entscheidung ist für das Wahlverfahren unwiderruflich. 

Im Ubrigen werde~n niich Ablauf der zuvor genannten Frist (29.05.1987) Stu·­

denten, die gleichzeitig wissenschaftliche Mitarbeiter sind, der Gruppe 

der wissenschafl:l ichen MitarbeHer zugeordnet, Student1:-:n, uie gleichzeitig 

nichtwissenschaftliche Mitarbeiter sind, werden der Gruppe der nichtwissen­

schaftlichen Mit r iter zugeordnet. 

eichnis gefUhrt we n, 

1\ 11 e l1l:iqLi~n, die~ Ih 

ervvorben h n ') e n i n d i e viii rd er v erze i c h n i s s e a 11 

verze chn v1erden nach Gruppen getrennt von cit:'.\ \fr:~n1a!tunq r:rstellt. 

Wahl r htigte, di H1re Ml t~J l h~rlsch t später 11 n oder in 

cL;n lfähl vcTz ic:hnissen nicht c:iUfqefUhrt sind, ohne hi12rt:v~gen fri';tqerecilt 

(bi um Cll, .1987) Unspruch erhoben zu haben, obliegt der Nachweis ihrer 

Wahlberechtigung. 
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Die Wählerverzeichnisse sowie die Wahlordnung liegen zur Einsicht aus 

im Verwaltungsgebäude 16.11, Ebene 01, Raum 44, 

vom 25.05. bis 27.05.1987 sowie am 29.05.1987 und 01.06.1987 

in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr. 

Einwendungen gegen die Wählerverzeichnisse mUssen bis zum Ablauf des 

01.06.1987 gegenüber dem Wahlausschuß (Anschrift siehe unten) geltend ge­

macht werden, Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen, auch im Wege 

der Wahlanfechtung, ausgeschlossen. 

Die Wah1 erfolgt als Urnenwahl; Briefwahl ist auf Antrag zulässig. Eine 

Wahlbenachrichtigung wird nicht versandt. 

l\nträgen auf Briefwahl ist nur stattzugeben, wenn sie sp;::itestens bis zum 

25.06.1987 beim Wahlausschuß (Anschrift siehe unten) eingegangen sind. 

Dr.r lbr-lef n111ß bei Briefwahl spätestens b-is zum 03 07.-1987, Ei.00 Uhr 

bei der Universitätsverv1altung (Gebäude 16.1-1) eingehen. Bei Rücksendung 

der lfohlunh::irlagen kann insbesondere auch von der Hauspost sowiE~ von dem 

am Ein g zum Gebäude 16.11 befindlichen Nachtbriefkasten Gebrauch gemacht 

IMerden. 

Die Urnenwahl findet statt vom 30.06. bis .07.1987 für die einzelnf?n 

uppen in den nachstehend aufgeführten ~Jahllokalr~n zu den an en 

Zeiten: 

Gr der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Studenten 

Philosophische Fakultät 

Mathematisch-Naturwissen­

schaftl iche Fakultät 

- Gebäude 23.01, Ebene 00 (Cafeteria) 

30.06. bis 03.07.1987 

von 9.00 bis 15.00 Uhr 

- Gebäude 25.31, Ebene U1 (Cafeteria) 

30.06. bis 03.07.1987 

von 9.00 bis 15.00 Uhr 
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Medizinische Fakultät - Gebäude 22.01, Ebene 00 

(Roy-Lichtenstein-Saal) 

30.06. und 01.07.1987 

von 9.00 bis 15.00 Uhr 

Gebäude 12.46, Foyer vor den Hör­

sälen der Chirurgischen Klinik 

02.07. und 03.07.1987 

von 9.00 bis 15.00 Uhr 

Mitglieder einer Fakultät können nur in dem fLlr ihre Fakultät eingerichteten 

Wahlraum ihre Stimme abgeben. 

Gru der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter 

- Gebäude 24.41, Universitätsbiblio­

thek, Vortragsraum 

30.06. und 01 .07.1987 

von 9.00 bis 15.00 Uhr 

·~ Gebäude 12 .46, Foyer vor den Hör­

sälen der Chirurgischen Klinik 

02.07. und 03.07.1987 

von 9.00 bis 15.00 Uhr 

Be i der S t i mm ab g ab e h a t der tfä h 1 er s e i n e n g U lt i gen P er s o n a l au s w e i s o d er 

einen anderen gültigen amtlichen Ausweis mit Lichtbild vorzulegen. Die 

Studenten sollen darLlberhinaus ihren Studentenausweis vorlegen. Die Stimmab­

gabe wird im Wählerverzeichnis vermerkt. ltJird bei der späteren Auszählung 

der Briefwahlstimmen anhand des Vermerks im Wählerverzeichnis festgestellt, 

daß das betreff ende Mitglied von der Urnenwah 1 Gebra11ch gt:>macht hat, so 

ist die Briefwahlstimme ungUltig. 

Die vlahlen zu den Vorständen werden a·ls Persönlichkeitswahl durchgefUhrt. 

Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. 

Jedes wä.h l bare bzw. v>1ah l berechtigte Mi t9l i einer Mi tgl iederqruppe kann 

sich selbst oder andere Mitgli seiner Grup -soweit Jie Voraussetzungen 

der Wählbarkeit gegeben sind- zur Wahl vorschlagen. 



- 2o -

Die Gesamtzahl der am 11.05.1987 (Stichtag) den einzelnen wissenschaftlichen 

Einrichtungen bzw. Abteilungen zugeordneten Professorenstellen ergibt sich 

aus der beigefügten Anlage (s.S.22 ff.). Die vorläufige Sitzzahl der einzel­
nen Gruppe ist ebenfalls aus der vorbezeichneten Anlage ersichtlich. 

Für die Einreichung der Wahlvorschläge sind folgende Regelungen zu beachten: 

1. Die Zahl der in einer wissenschaftlichen Einrichtung aufgestellten 

Kandidaten muß mindestens ebenso groß sein wie die Zahl der an die ein­

zelnen Gruppen in der jeweiligen wissenschaftlichen Einrichtung zu verge­

benden Sitze. 

2. Die Kandidatenvorschläge müssen die folgenden Angaben enthalten: 

Name, Vorname und Anschrift der Bewerber sowie ihre Zugehörigkeit zu 

einer wissenschaftlichen Einrichtung; 

zusätzlich bei Studenten die Matrikelnummer sowie die Bescheinigung 

Uber die schwerpunktllläßige TätigkeH, 

bei den Mitgliedern der übrigen Gruppen die Amts- oder Dienstbezeichnung. 

Die Wahlvorschläge sind spätestens bis zum 01 .06.1987 beim Wahl ausschuß 

(Anschrift siehe unten) einzureichen. Mit delll Wahlvorschlag ist eine 

schriftliche Erklärung jedes Kandidaten einzureichen, eine eventuelle ~lahl 

anzunehmen. Nicht fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge können nicht 

berücksichtigt werden. Ge1väh lt \11erden kann nur, wer in einem Wahl vors eh 1 ag 

aufgenommen ist. 

Es wird vorgeschlagen, Vordrucke für die Erstellung von Wahlvorschlägen, 

die d·ie FormvorschrHten der Wahlordnung erfüllen, zu benutzen, Diese Vor­

drucke können bei der Geschäftsstelle des Wahlausschusses (Anschrift siehe 

unten) angefordert werden. 

Der Wahlausschuß prUft die fristgemäß eingereichten Vorschläge. Entsprechen 

diese den Anforderungen nicht, so weist der Wahlausschuß die Vorschläge 

unter Angabe von Gründen zurück und legt sie zum Zweck der Mängelbeseiti­

gung ab dem 02.06.1987,/1itRCRUli\n•44, Ebene 01 des Verwaltungsgebäudes 16.11 

aus. Nach dem 05.06.1987 ist d·ie Berichtigung von Wahlvorschlägen ausge­

schlossen. 
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Der viahlausschuß e1ibt spätestens am 20.06.1987 die als gültig zugelassenen 

~lahlvorschlä.ge hochschulöffentlich durch /\ushang an der Anschlagtafel im 

Gebäude 16.,'!1 und an den /~nschlagtafeln der Dekanate bekannt, Die Reihen­

folge der Wahlvorschläge in der Veröffentlichung erfolgt in alphabetischer 

Reihenfolge. 

Nach Abschluß der l~ahlen ermittelt der Wahlausschuß die Wahlergebn·isse, 

stellt s·ie fest und macht sie hochschulöffentlich durch Aushang an der 

Ans eh 1 agtage l im Gebäude 16. 11 und an den Anschlagtafeln der Dekanate be·· 

kannt. Die Wahlen sind mit der Bekanntmachung der Ergebnisse unbeschadet 

eines Wahlprüfungsverfahrens gültig. 

Gegen die Gültigkeit der Wahlen kann jeder Wahlberechtigte binnen 14 Tagen 

nach Bekanntmachung der Wah 1 ergebn i sse beim Wah"lausschuß (Anschrift siehe 

unten) schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben. über die Ein­

sprüche entscheidet der Senat auf der Grundlage eines Berichts des Wahlaus­

schusses. 

Der Einspruch ist begründet, wenn die Vorschriften Uber die Ermittlung 

der Mandate, die Wählbarkeit bzw. die Wahlberechtigung oder wesentliche 

Bestimmungen Uber das Wahlverfahren verletzt worden sind und durch den 

Verstoß das Wahlergebnis beeinflußt werden konnte. 

Bei Bedarf kann die Wahlordnung beim Wahlausschuß angefordert werden. 

Die /\n ehr ift der schäftsstelle des Wahlausschusses lautet: 

lversiti:itsverwaltunc;, /-\bb:!ilun9 1.1 (Geb e ·1 s .11) 

Universit~tsstr. 1 

IJ-000 DUsseldorf 

Die Gesch~ftsstelle erteilt AuskUnfte unter den Telefonnummern 

311-2434 und 311-5140. 

Der Vorsitzende des gemeinsamen 

Wahlausschusses der Universität DUsseldorf 

- Czyperek -
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N 
V-1 

PhiloSCJphis.::he Fah.ultät. 
wissenschaftliche 

Philosophisches Institut 

Erziehungswissenschaftliches Ins~itut 

Institut f. llitwicklungs-u.Sozial­
psycholog-ie 

Sozialwissensd1.aftliches Ir~stitut 

Historisches Sei~.inar 

Seminar f. l1.llgerneiJ:e 

Seminar für Klassische Philolog-ie 

Gerrhanistisc:b..es Seminar 

A.~glistisches Institut 

Romanisches Seiu.L71ar 

Institut für Sportwissenschaft 

1 

Professoren.stellen 
Stichtag: 1l5. 198 7 

6 

9 

2 

4 

1 2 

2 

3 

9 

7 

7 

3 

vorläufige Sitzve....rteilung 
Gruppe der 
wiss.Mitarbeiterl nichtwiss.Mita.rbeite~ 

2 

3 

1 

1 1 

4 

1 1 

1 

3 

2 

2 1 

! 

-1 
i 

Studer1ten 

2 

1 

3 

2 

1 

N 
N 



N 
J:::. 

!Professorenstelle ·1 

~tichtag: 11.5.1987 
~-~ ! wiss .Mitarbeit er I nia1wiss .Mitarbeiter j Studenten 

Mathematisches Institut 1 18 1 6 1 

Institut für Experimentalphysik J 4 1 1 1 

Institut r Laser- und Plasmaphysik 1. 

t 
titut für Physik der Kondensierten; 

Materie 

Institut für Theoretische Physik 

Institut für Angewandte Physik 

Institut für Anorganische Chemie 
und Strukturchemie 

Institut für Organische Chemie und 
Makromolekulare Chemie 

Institut für Physikalische Chemie 
Elektrochemie 

Institut für Theoretische Chemie 

Institut für Biochemie 

f 

f 

l 
l 
1 

und 
j 

' l j 

1 

Institut für Pharmazeutische Chemie 1 
' Institut für Pharmazeutische Biologid 

Institut für Pharmazeutis ehe Technologke 

Botanisches Institut und Botanischer) 
Garten 1 

3 

3 

6 

2 

4 

3 

6 

3 

2 

3 

1 
1 

2 

1 

2 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

N 
lN 



N 
Ül 

Mathematisc...li.-NatuNissenschaftliche 
Fat1<ul tät 
wissenschaftliche Einrichtungen 

Institut für Biochemie der 
Planzen 

Institut für ökologische 
Pflanzenphysiologie und 
Geobotanik 

Institut füi Entwicklungs- und 
Molekularbiologie der Pflanzen 

Institut für Zoologie 

Institut für Genetik 

Institut für Physikalische 
Biologie mit Abteilung 
Biokybernetik 

Institut für Mikrobiologie 

Institut für Allgemeine 
Psychologie 

Institut für Physiologische 
Psychologie 

Geographisches Institut 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Professorenstelle 
Stic.li.tag: . S. 1 7 

2 

2 

2 

9 

3 

3 

5 

4 

4 

7 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

vorläufige Sitzverteilung 
der 

wiss.Mitarbeiter nichtwiss.Mitarbeiter 

1 1 1 

1 1 1 

3 1 2 

1 

1 

- 1 -

1 1 1 

2 

Studenten 

1 2 

1 
N 

- -!:» 



N 
1::J"I 

Viedizinische Fakultät 
wissenschaftliche Ei.L-:i.rid-itUI1gen 

Zentrum für Anatonüe und Hirnforschu.rig 

- Anatomiscl::es Institut -

Abteilung f. Neuroanatc:mie 

Abteilung f. Morphologische Endo­
krinolcgie u. Histochemie 

Abteilung f. Histologie u. Embryologie 

Abteilung.f. Topographische_~J1atomie 
und Biornecharük 

C.u.O, Vogt-Institut, Abteilung f.­
Hirnforschung · 

Zentrum für Physiologie u. Klinische 
Physiologie 

- Physiolcgisches Institut-

1Professorenstellen 
1 Stia'!tag: 11. 5 . 1 98 7 
! 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

llbteilung f. Herz-u. Kreislaufphysiolog+e 3 

Abteilung f. Neuro-u. Sinnesphysiologie 3 

Abteilung f. Klinische Physiologie 4 

vorläufige Sitzve.rteilü.t""lg 
·Gruppe der 
wiss .Mitarbeiter 1 nichtw'iss .M.itarbeite1_ Stu:'~ten 

l 

1 

1 

1 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

N 
U1 



N 
--..i 

!-'.€dizi11iscl1e Fa}{u.lt2.t 
w'isse.11schaftliche 

Zentrum für Physiolcgisd1e Chenue u. 
Klinisch= Bioche.rnie 

- Institut für Physiologische Che.rriie 

Abteilung f. Physiologisch=: Che.~ie I 

Abteilung f. Physiologisc~e Chemie II 

Zentrum für M.....<=>düinische Psychologie 
u.11d Soziologie sowie Medizinische 
Statistik und Biomathematik 

Abteilung:Institut f. Medizinische 
Psychologie 

Abteilung: Institut f. Medizinisc0..e -
Soziologie 

Abteilung: Institut f. Medizinische 
Statistik u. Biomathernatik. 

Zentrum für Pharmakologie. und 

Abteilung: Institut f. Toxi.~ologie 

: J?rofess::irer1stellen 1 '\l'Orläuf ige Sitz-verteilu:ng 
i 1. 5 • 1 98 7 I G...--uppe der 
1 1 'Wi.ss .Mitarteiter 1 nichtwiss .. Mitarbeite:d Studenten 
j t l 
~·~~~~.......;.~~~~~~~~~~~!--~~~~~~~~~~-+·~~~~~~~~-· 

1 1 1 
1 1 

1 1 1 

1 

2 1 1 

2 1 

1 1 

1 1 

N 

°' 



Medizinische Fakultät 
wissenschaftliche Ei..'1.richttmgen 

Zentrum für Patl1ologie und Biophysik 

liliteilung: Institut f. Biophysik u. 
Elektronenmikr0skopie 

Zentrum für operative M2dizin I 

- Chirurgische Klinik und Poliklinik -

Abteilung: Institut f. Experirrentelle 
Chirurgie 

Abteilung ohne ZuordJ1ung zu einem 
Zentrum 

Abteilung: Institut f. Geschichte der 
Medizin 

Professorenstellen 
S~ichtag:11.5. 1987 

vorläufige Sitzverteilung 
Gruppe der 
wiss .Mitarbeiter nichtwiss.Mitarbeite 

1 

1 

1 
1 1 

l 

Studenten 

N 
---J 


